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bildungsmonaten, noch über 1 Million Köpfe an
7 Jahrgängen Ersatzreserve und ein erweiterter
Rekrutenjahrgang von 500 000 Mann, sodaß bald
nach Ausbruch des Krieges mindestens 5 Millionen
Mann unter den Waffen stehen könnten, wenn,
wie wir hinzufügen, die volle kriegsmäßige
Ausrüstung für sie schon im Frieden vorhanden ist.
Aeußersten Falls könne diese Zahl noch um
1 Million militärisch ausgebildeter Landsturmtruppen,

Männer im Alter von 39—44 Jahren
erhöht werden.

So außerordentlich die militärische Leistung
Frankreichs mit einer Durchschnittsrekruteneinstellung

von 260 000 Köpfen bei seiner Bevölkerungszahl

von noch nicht 40 Millionen gegenüber
der Deutschlands von 267 000 Köpfen bei einer
Bevölkerung von fast 65 Millionen ist, so sind
doch der französische Ausfall an sich im Dienst
als untauglich Erweisenden, und die geringen
gestellten körperlichen Anforderungen von derartigem
Gewicht, daß Frankreich nie die Anzahl der völlig
Kriegsdiensttauglichen Deutschlands zu erreichen
vermag, es sei denn, daß es etwa die Dienstpflicht
auf noch ältere Jahrgänge ausdehnte wie heute.
Dies kann jedoch schon in Anbetracht des
voraussichtlich sehr geringen Ergebnisses und politischer
und sozialer Rücksichten als ausgeschlossen gelten.
Somit sind die in Frankreich auftretenden
Bestrebungen sehr erklärlich, die numerische Inferiorität

seiner Streitkräfte durch neu zu bildende
Negerarmeekorps, sei es für das Freimachen des

XIX. algerischen Armeekorps, für die Verwendung
desselben oder etwa gar jener in Frankreich,
auszugleichen, fi.

Ausland.
Frankreich. Zur Erzielung einheitlicher Anschauungen.

Infolge der Reorganisation in der obersten
Kommandoführung hat der Kriegsminister verfügt,
daß alle Chefs und Souschefs der Armeekorps und der
Infanterie- und Kavalleriedivisionen auf acht Tage
nach Paris berufen werden sollen zum Generalstabo
der Armee. Der Zweck ist der: eine einheitliche
Anschauung zu erzielen bezüglich der Führung der
Operationen, der Abfassung der Befehle, des Dienstbetriebes
der Generalstäbe und der Dienstzweige im Felde usw.
Die jährlich stattfindenden Einberufungen würden
zudem die Chefs und Souschefs der Stäbe in die Lage
versetzen, sich bezüglich neu auf tretender Organisations-,
Ausbildungs-, Transport- usw. Fragen auf dem laufenden

zu erhalten. Endlich würde der chef d'état-major
général die Gelegenheit haben, diejenigen Herren
persönlich kennen und würdigen zu lernen, die so wichtige
Stellungen innehaben. Militär-Wochenblatt.

Japan. Beförderungsverhältnisse. Die Vorschriften
besagen, daß der Leutnant und der Oberleutnant
mindestens je zwei Jahre, der Hauptmann (Rittmeister)

mindestens vier Jahre, ein Major mindestens drei, der
Oberstleutnant und der Oberst je zwei, der Generalmajor

mindestens drei Jahre vorjweiterer Beförderung
sich in ihrer Charge befunden haben müssen. Die
japanischen Prinzen, die die Militärlaufbahn einschlagen,

sind ebenfalls an diese Vorschrift gebunden. Das
Aufrücken der Leutnants zum Oberleutnant erfolgt zu
zwei Dritteln nach dem Dienstalter, zu einein Drittel
außer der Reihe. Bei den Oberleutnants stellt sich
dieses Verhältnis wie ',_ zu '/., in den höheren Chargen
ist eine besondere Vorschrift nach dieser Richtung
hin nicht vorhanden. Die für die Offiziere aufzustellenden

Qualifikationsberichte, die sehr genau auf
persönliche und dienstliche Verhältnisse eingehen müssen,
sind für die weitere Beförderung. ,außer der Reihe
maßgebend. Militär-Wochenblatt.
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